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Annullationen aus Gründen höherer Gewalt 
 
1. Sachverhalt 
 
Immer wieder führen Unwetter oder auch andere Naturereignisse zu Annullationen aus Grün-
den höherer Gewalt: teils müssen Gäste evakuiert werden oder sie können gar nicht erst anrei-
sen, da die Verkehrswege blockiert sind. Auch die Abreise mit den üblichen Verkehrsmitteln ist 
oft nicht mehr möglich. 
 
 
2. Rechtliche Würdigung 
 
Bei Reservationen in Hotels handelt es sich um privatrechtliche Verträge, die im Obligationen-
recht nicht abschliessend geregelt sind. Grundsätzlich ist ein einmal abgeschlossener Gastauf-
nahmevertrag einseitig ohne Schadenersatzfolgen nicht auflösbar. Die Leistungserbringung, 
respektive die Leistungsentgegennahme sind im vorliegenden Fall jedoch für den Hotelier oder 
aber für den Gast infolge höherer Gewalt unmöglich. 
 
Als höhere Gewalt gilt rechtlich gesehen ein unvorhergesehenes, unvorhersehbares, ausser-
gewöhnliches Ereignis, das mit unabwendbarer Gewalt von aussen hereinbricht, also ein zu 
hoher Intensität gesteigerter Zufall. Bei Annullationen aufgrund höherer Gewalt kommen des-
halb zusätzlich folgende Bestimmungen zur Anwendung: 
 
Gemäss OR Art. 119 gilt bei Unmöglichwerden einer Leistung folgendes: 
„Soweit durch Umstände, die der Schuldner nicht zu verantworten hat, seine Leistung unmög-
lich geworden ist, gilt die Forderung als erloschen“. 
 
Im Weiteren ist, falls der Gast die Leistung des Hotels nicht entgegennehmen kann, allenfalls 
OR Art. 91 über den Gläubigerverzug zu berücksichtigen: 
„der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die Annahme der gehörig angebotenen Leistung oder 
die Vornahme der ihm obliegenden Vorbereitungshandlungen, ohne die der Schuldner zu erfül-
len nicht imstande ist, ungerechtfertigterweise verweigert.“ Die aussergewöhnlichen Umstände 
führen dazu, dass der Gast in der Regel nicht in Gläubigerverzug kommt. 
 
 
3. Konsequenzen 
 
Grundsatz 
Die vertragliche Verpflichtung des Gastes besteht in der An- und Abreise, der Inanspruchnahme 
des reservierten Zimmers sowie der Bezahlung des Aufenthaltes. 
 
Der Hotelier ist verpflichtet, die Gäste zu beherbergen, zu verköstigen sowie generell seine 
Leistungen gemäss Vertrag zu erfüllen. 
 
An- und Abreise 
Die An- und Abreise liegt in der Verantwortlichkeit des Gastes. Bei Störungen, die in der Person 
des Gastes liegen (Erkrankungen, Verkehrsstau usw.) ist dieser dafür verantwortlich und dem-
entsprechend schadenersatzpflichtig.  
 
Nicht schadenersatzpflichtig ist der Gast, wenn höhere Gewalt, zu denen bspw. eine Unwetter-
katastrophe gehört, die Anreise verunmöglicht und keinerlei üblichen Reisemöglichkeiten mehr 
zur Verfügung stehen. 
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Behandlung von Anzahlungen 
Ist der Gast nicht schadenersatzpflichtig, müssen allfällige Anzahlungen im Rahmen der rechtli-
chen Bestimmungen über die ungerechtfertigte Bereicherung zurückerstattet werden. 
 
Beurteilung des Einzelfalles 
Bei der Behandlung von Annullationen von Veranstaltern wie Reisebüros und Tour Operators 
ist zu differenzieren. Erhebt der Veranstalter gegenüber seinen Kunden Schadenersatzforde-
rungen, besteht auch für den Hotelier keine Veranlassung, seinerseits auf Annullationsforde-
rungen zu verzichten. Im Zweifelsfall empfehlen wir dem Hotelier, sich Annullationskosten vom 
Veranstalter schriftlich bestätigen zu lassen.  
Im umgekehrten Fall, wenn der Veranstalter keine Annullationskosten erhebt, sollte auch der 
betroffene Hotelier von Schadenersatzforderungen absehen. 
 
In den meisten Fällen spielen nebst den aufgezählten noch andere Faktoren eine Rolle. Erst 
nach Prüfung der individuellen Situation und der Zumutbarkeit kann abschliessend beurteilt 
werden, ob ein Gast schadenersatzpflichtig ist oder nicht. Ausserdem empfiehlt es sich auch in 
solchen Situationen, vorausschauend zu denken und eine entsprechende Geschäftspolitik an-
zuwenden, bspw. dem Gast eine geleistete Schadenersatzzahlung als Anzahlung gutzuschrei-
ben, wenn er die Reservation auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt. 
 
Schadenersatz 
Sofern der Gast verpflichtet ist, Schadenersatz zu leisten und keine individuellen Annullations-
bestimmungen eines Hotels vorliegen, können nachfolgende Pauschalen zur Berechnung des 
Schadens dienen:  
 
Einzelgäste: Schadenersatz in der Höhe eines 3-Tage-Pauschalarrangements oder 5 Über-
nachtungen sowie 50 % des Mahlzeitenpreises 
 
Gruppen: 2/3 des vereinbarten Gesamtpreises 
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